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Die Pressemeldungen über aufsehenerregende Sicherstellun-
gen und spektakuläre Festnahmen häufen sich – denn das 
skrupellose Geschäft mit gefälschten und bedenklichen Arz-
neimitteln ist für die Täter äußerst lukrativ. Zunehmend 
rücken nun auch der illegale Besitz und die gewerbsmäßige 
Abgabe von Arzneimitteln zu Dopingzwecken im Sport in 
den Fokus der Strafverfolgungsbehörden.

Zunächst beschränkten sich die Tathandlungen nahezu 
ausschließlich auf den rechtswidrigen Online-Handel mit 
Plagiaten im Bereich der Lifestyle-Medikamente, wie bei-
spielsweise Potenzpillen oder Diätpräparate. In jüngster Ver-
gangenheit werden nun auch verstärkt gefälschte oder nicht 
zugelassene Pharmaka zur Behandlung von ernsthaften 
Erkrankungen im nicht autorisierten Internethandel oder gar 
in der legalen Vertriebskette festgestellt. Dabei sind gefälschte 
Medikamente nicht in jedem Fall leicht von ihrem Original 
zu unterscheiden. Das individuelle Risiko für die Gesundheit 
oder das Leben der Konsumenten ist hoch, obgleich in Europa 
offiziell noch keine Todesfälle in diesem kausalen Zusammen-
hang festgestellt worden sind. Aber auch die pharmazeutische 
Industrie sieht sich durch das illegale Geschäft mit den Nach-
ahmungen um das Ergebnis einer langjährigen, interdiszipli-
nären Forschungs- und Entwicklungsarbeit gebracht.

	 Das Recht am geistigen Eigentum	  
	 (Intellectual Property Rights – IPR)	

Ideen und Innovationen sind insbesondere in Hochlohnlän-
dern häufig das wertvollste Kapital der Unternehmen. Nur 
dort, wo Rechte des geistigen Eigentums geschützt sind, 
lohnt es sich zu forschen und zu entwickeln. Einzig allein 
so können langfristig eine positive Entwicklung des Arbeits-
markts und die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit 
erreicht werden.

Illegale Arzneimittel
sind laut dem Bundesinstitut für Arzneimittel und
Medizinprodukte (BfArM):
 �Bedenkliche Arzneimittel (§ 5 AMG);
 �Arzneimittel zu Dopingzwecken (§ 6a AMG);
 �Nicht zugelassene Arzneimittel;
 �Fälschungen von Arzneimittel (§ 8 Abs. 1 Nr. 1a AMG);
 �Nicht verkehrsfähige Betäubungsmittel (BtMG).

Vor diesem Hintergrund ist der Schutz des geistigen Eigen-
tums ein wesentliches Kriterium für den Erfolg des europäi-
schen Binnenmarktes und die Instrumente zu deren Wahrung 
von zentraler Bedeutung.

Vor allem die Entwicklung eines neuen Arzneimittelwirk-
stoffes ist äußerst kapitalintensiv und langwierig. Bis zur 
Zulassung und Produktion des neuen Medikamentes verge-
hen gewöhnlich 10 bis 12 Jahre. Die Kosten für Entwick-
lung bis hin zur Markteinführung werden von der forschen-
den pharmazeutischen Industrie mit ca. 800 Millionen EUR 
angegeben1. 2009 wurden in Deutschland 37 Arzneimittel mit 
neuen Wirkstoffen am Markt eingeführt2. Dies zeigt wie ele-
mentar wichtig gerade ein effizienter Marken- und Patent-
schutz für die Motivation zur Erforschung neuer Medika-
mente ist.

	 Die Dimension der Rechtsverletzungen	

Produkt- und Markenpiraterie ist kein Kavaliersdelikt! Sie 
entwickelt sich für die Unternehmen mehr und mehr zur 
ernsten Bedrohung.

Einer Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung (OECD) aus dem Jahr 2005 
zufolge ist das Volumen des weltweiten Handels mit gefälsch-
ten Produkten auf schätzungsweise 200 Milliarden US-Dol-
lar zu beziffern3.

Bedenkliche Arzneimittel i. S. § 5 AMG
Bedenklich sind Arzneimittel, bei denen nach dem jeweili-
gen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse der begrün-
dete Verdacht besteht, dass sie bei bestimmungsgemäßem 
Gebrauch schädliche Wirkungen haben, die über ein nach 
den Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft ver-
tretbares Maß hinausgehen.

Aus welchen zuverlässigen Indikatoren lässt sich nun speziell 
das Ausmaß einer möglichen Bedrohung durch illegale Arz-
neimittel in Europa ableiten?

Zu den aussagekräftigsten Instrumenten gehören zweifels-
ohne die statistischen Erhebungen der Zollbehörden über die 
Sicherstellungen von gefälschten Produkten in der Europäi-
schen Union. Denn zu deren originärer Zuständigkeit gehört 
die Abfertigung und Kontrolle von Waren im grenzüber-
schreitenden Verkehr, hier insbesondere an den EU-Außen-
grenzen. In diesem Zusammenhang nehmen die Zollbehör-
den ebenfalls Aufgaben im Bereich der Bekämpfung der 
Marken- und Produktpiraterie wahr.

Basierend auf der Überwachung des EU-Warenstroms der 
letzten Jahre fallen besonders die Zollaktivitäten aus dem 
Jahr 2008 ins Auge. So belegen diese Daten für das sechste 
Jahr in Folge eine signifikante Erhöhung der Zolltätigkeit im 
Vergleich zum Vorjahr. Dementsprechend ging vor allem die 

Illegale Arzneimittel – 
Eine ernste Gefahr in Europa?

Dr. Martin Emmerich
Kriminalhauptkommissar
Landeskriminalamt Saarland



Die Kriminalpolizei  Nr. 1 | 201124

oder rezeptpflichtige Arzneimittel können so problemlos an 
jedem Ort bestellt und nach Hause geliefert werden.

Erhält die Polizei durch Strafanzeige von geschädigten 
Endverbrauchern/ Konsumenten oder autorisierten Recht-
einhabern Kenntnis über den rechtswidrigen Handel mit 
gefälschten oder bedenklichen Medikamenten, beziehungs-
weise dem verbotenen Inverkehrbringen von Arzneimitteln 
zu Dopingzwecken im Sport, so wird die jeweilige Tathand-
lung zumindest in Deutschland unter einem eigens definier-
ten Straftatenschlüssel nach dem Arzneimittelgesetz (AMG) 
in der Polizeilichen Kriminalstatistik erfasst. Auf Grund-
lage dieser Aufzeichnungen lassen sich über einen definier-
ten Beobachtungszeitraum relevante Aussagen über Art und 
Zahl der erfassten Straftaten, sowie deren Aufklärungsquoten 
in diesem Deliktsfeld abgeben und darüber hinaus wichtige 
Erkenntnisse für die vorbeugende und verfolgende Krimina-
litätsbekämpfung gewinnen.

Ein Blick in die Polizeiliche Kriminalstatistik der Jahre 
2008 und 2009 zeigt für 2008 eine spektakuläre Zunahme 
der Straftaten nach dem AMG um 40,8 Prozent, sowie einen 
weiteren, wenn auch diskreten Anstieg der AMG-Tathand-
lungen im Jahr 20096. Bundesweit weist die Kriminalitätsent-
wicklung für 2009 im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang 
der Straftaten um 1 Prozent aus. Dagegen nehmen die Straf-
taten nach dem AMG im gleichen Bezugszeitraum nochmals 
um 6,1 Prozent zu7.

Diese detaillierte statistische Erfassung der „Arzneimittel-
kriminalität“ bis hin zur Aufnahme von „Dopingdelikten“ 
ist in dieser Form derzeit noch einzigartig in den Mitglieds-
staaten der Europäischen Union.

Eine Aussage über die gesamteuropäische Entwicklung 
dieser Kriminalitätsform lässt sich dennoch mittelbar tref-
fen. Denn die Aufzeichnungen über die EU-Zollaktivitäten 
der zurück liegenden Jahre und die deutliche Zunahme der 
Arzneimittelkriminalität in einer repräsentativ ausgewählten 
westlichen Industrienation, wie Deutschland, sind durchaus 
als verlässliche Parameter geeignet, die europaweite Dimen-
sion der Rechtsverletzungen mit einer steigenden Dynamik 
zu erkennen.

Diese Einschätzung korreliert darüber hinaus sehr stark 
mit den Aussagen der Europäischen Kommission in der 
Begründung des Vorschlages zur Änderung der Richtlinie 
2001/83/EG nach Anhörung von insgesamt 128 Interessen-
trägern. Hier trifft die Kommission die Feststellung, dass es 
in der EU zu einem besorgniserregenden Anstieg der Zahl 
der Arzneimittel gekommen ist, die in Bezug auf ihre Eigen-
schaften, ihre Herstellung oder ihre Herkunft gefälscht sind8.

	 Motivation der Täter für das Fälschen von Arzneimitteln	

2007 wurden in der EU im Durchschnitt rund 430 € pro 
Kopf für Arzneimittel ausgegeben. Dieser Betrag wird sich 
zukünftig aufgrund der zunehmenden Alterung der Gesell-
schaft weiter erhöhen. Insgesamt wurden in 2007 in der EU 
auf dem Markt für verschreibungs- und nicht verschrei-
bungspflichtige Humanarzneimittel mehr als 138 Milliarden 
EUR auf Produktionsebene und 214 Milliarden EUR auf 
Einzelhandelsebene umgesetzt – also ein Riesenmarkt9.

Im Gegenzug haben intensive internationale Geschäfts-
beziehungen, die rapide Verbreitung des Internet und seine 
kommerzielle Nutzung, der weit verbreitete Gebrauch von 
Freihandelszonen im internationalen Handel und der leichte 
Zugang der Kriminellen zu Druck- und Produktionstechnik 
es für Regierungen und zuständige Strafverfolgungsbehörden 

Zahl der Sicherstellungen von Arzneimitteln nach einer Stei-
gerung von mehr als 50 Prozent im Jahr 2007, im Folgejahr 
2008 nochmals um 118 Prozent in die Höhe, wobei der all-
gemeine Anstieg der Sicherstellungen in diesem Zeitsegment 
lediglich 13 Prozent betrug4.

In der Statistik für den Erhebungszeitraum 2009 war nun 
erstmalig seit 2002 mit 43.500 Fällen ein Rückgang der EU-
Zollaktivitäten in diesem Deliktsbereich zu erkennen.

Gefälschte Arzneimittel i. S. § 8 AMG
Ein gefälschtes Medikament ist ein Arzneimittel, bei dem 
vorsätzlich und arglistig falsche Angaben über die Identi-
tät und/oder den Lieferanten gemacht werden. Fälschun-
gen können Marken-Medikamente und Generika betref-
fen, es kann sich um Produkte mit den richtigen Wirkstof-
fen, mit falschen Wirkstoffen, mit gar keinen Wirkstoffen 
oder gefälschter Verpackungen handeln.

Aktueller Trend: Während in der Vergangenheit in erster 
Linie Luxusgüter nachgeahmt und gefälscht wurden, werden 
nunmehr immer häufiger Gegenstände des täglichen Bedarfs 
als Plagiate in den Verkehr gebracht, die für die Bürgerinnen 
und Bürger gesundheitsgefährdend sein können, beispiels-
weise Shampoos, Zahnpasta, Spielzeug, Haushaltsgeräte, 
jedoch insbesondere Arzneimittel5.

Die Zollunion der europäischen Mitgliedsstaaten unter-
nimmt permanent Anstrengungen, durch Novellierungen im 
Zollkodex, die Wirksamkeit und Effizienz der Kontrolltätig-
keiten im grenzüberschreitenden Warenhandel zu optimie-
ren. Jedoch bleiben vor allem durch das hohe Frachtaufkom-
men, aber auch durch die wissentlich falsche Deklaration, 
eine nicht unerhebliche Zahl von illegalen Waren beim Ver-
bringen oder der Einfuhr in das Zollgebiet der Gemeinschaft 
unentdeckt.

Des Weiteren nutzen die Täter auch die besonderen wirt-
schaftspolitischen Bedingungen von regionalen Freihandels-
zonen (zum Beispiel EFTA-Staaten), um illegale Arzneimit-
tel ohne Kontrolle der Zollbehörden in die EU importieren 
zu können. Da hinter jedem bekannt gewordenen Einzelfall 
regelmäßig hunderte oder gar tausende von Packungen ste-
hen, darf die Dimension der Rechtsverletzungen sicherlich 
als immens bezeichnet werden.

Ein weiterer wesentlicher Aspekt ist die seit Jahren zuneh-
mende Verbreitung des Internet. Mit dem „World Wide 
Web“ als virtuellen Markplatz erlebt das Geschäft mit ille-
galen Medikamenten einen wahren Boom. Frei verkäufliche 

Der patentgeschützte „Viagra-Wirkstoff Sildenafil“ gehört zweifelsohne zu den weltweit 
am meisten gefälschten Arzneimittel-Wirkstoffen
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	 Das Ausmaß des Problems in Europa	  
	 – bezogen auf „Lifestyle-Arzneimittel“	

Eine Reihe von bedeutsamen Einflussfaktoren bestimmt 
den Markt für „Lifestyle-Arzneimittel“ in den westlichen 
Industrienationen, vor allem den Staaten Europas. Es sind 
die Veränderungen in der demografischen Entwicklung der 
Gesellschaft Europas, die kontinuierliche Anpassungen in 
den jeweiligen nationalen Gesundheitssystemen und in der 
Hauptsache die verfügbaren Einkommen der privaten Haus-
halte. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf derzeit noch 
allgegenwärtige Wirtschaftskrise. An diesen Rahmenbedin-
gungen orientieren sich im Wesentlichen Angebot und Nach-
frage für die Pharmaka dieses Produktsegmentes.

Lediglich in einigen EU-Ländern, zum Beispiel Groß- 
britannien, Norwegen und Griechenland werden „Lifestyle-
Arzneimittel“ auf Grundlage einer ärztlichen Verschreibung 
von den gesetzlichen Krankenversichrungen erstattet. Dies 
bedeutet im Umkehrschluss, dass ein sehr hoher Anteil der 
EU-Bürger diese Medikamente aus eigener Tasche zahlen 
muss. Die Konsumenten verzichten daher oft auf die Fest-
stellung der medizinischen Indikation durch einen Arzt und 
ordern unmittelbar rezeptpflichtige „Lifestyle-Pharmaka“, 
wie Potenzpillen, Fettreduzierer, Arzneimittel zur Raucher-
entwöhnung oder gegen den androgenetischen Haarausfall, 
billig, diskret und ohne Rezept im Internet.

Bei der Bestellung der „Lifestyle-Arzneimittel“ im „World 
Wide Web“ scheint der günstige Preis sehr oft das Sicher-
heitsargument zu überlagern.

schwieriger gemacht, Fälscher von medizinischen Produkten 
effektiv zu bekämpfen10.

Zwischenzeitlich ist die Beteiligung der Organisierten Kri-
minalität bei dem gewinnträchtigen Geschäft mit illegalen 
Arzneimitteln offensichtlich – denn die effektiven Kosten 
für die Herstellung der Plagiate sind im Vergleich zu dem zu 
erzielenden Marktpreis sehr gering. Gigantische rechtswid-
rige Vermögensvorteile ergänzt durch meist geringe Strafan-
drohungen und eine lasche Strafverfolgung bieten daher die-
sen Straftätern eine einzigartige Gelegenheit an, substantielle 
Gewinne zu erzielen. Die illegalen Profite übersteigen sogar 
die Gewinne aus dem Drogenhandel und können in Folge 
leicht zur Unterstützung anderer kriminellen Aktivitäten 
verwendet werden.

Zur Visualisierung dieser exorbitanten Erlöse wurde 
die oben abgebildete Tabelle entwickelt. Sie vergleicht die 
Gewinnspannen der willkürlich ausgewählten Drogenarten 
Opium, Kokain und Heroin mit dem Wirkstoff Sildenafil des 
Arzneimittels Viagra®. Während sich bei diesen Betäubungs-
mitteln zwischen dem Einkaufspreis im Ursprungsland und 
dem „street price“ in Europa eine Gewinnspanne zwischen 
660 Prozent und 27.400 Prozent realisieren lässt, beträgt die 
Gewinnmarge bezogen auf den pharmazeutischen Wirkstoff 
Sildenafil unfassbare 166.700 Prozent.

Erläuterung: Nicht autorisierte Arzneimittelhersteller kau-
fen den Wirkstoff Sildenafil (Active Pharmaceutical Ingre-
dient - API) für etwa 60 € ein und produzieren mit diesem 
Wirkstoff Viagra®-Tabletten im Werte von circa 100.000 €.

Die wichtigsten Hersteller von legalen und gefälschten 
Arzneimitteln sind China, Indien, Pakistan, Hongkong und 
Russland. Insbesondere die nordeuropäischen Länder, wie 
Großbritannien und Deutschland, aber auch Nordamerika 
scheinen die wesentlichen Bestimmungsorte für die illegalen 
pharmazeutischen Produkte zu sein11, 12, 13.

Aufgrund ihres geringen Volumens sind speziell Arznei-
mittel in Form von Tabletten oder kleinen Ampullen leicht 
in großer Stückzahl grenzüberschreitend zu transportieren. 
Dabei werden die Pharmaka meist unter falscher Deklaration 
gegenüber den Zollbehörden per Luftfracht aus Asien in den 
Europäischen Wirtschaftsraum eingeführt. Sind die illegalen 
Medikamente ein Mal rechtswidrig in die Verfügungsgewalt 
des Importeurs gelangt, sind für eine weitere Zustellung in 
einem anderen EU-Mitgliedsstaat regelmäßig keine Kontrol-
len mehr zu erwarten.

Inwieweit lassen sich nun bezogen auf die verschiedenen 
Indikationsbereiche von Arzneimitteln unterschiedliche 
Gefährdungsszenarien in Europa erkennen?

Active ingedient Purchase prices – 
€/kg in 2007

Retail prices (street price) 
€/kg in 207

Difference in percentage

Opium 190 €1 52.000 €5 27.400 %

Cocaine 1,470 €2 67.000 €6 4.600 %

Heroin 7,190 €3 47.700 €7 660 %

Sildenafil 60 €4 100.000 €8 166.700 %

Legend:
1UNODC – WORLD DRUG REPORT 2009 - Colombia - Average farm-gate price of opium latex - Page 200
2UNODC – WORLD DRUG REPORT 2009 - Colombia - Wholesale price of cocaine HCI - Page 200
3UNODC – WORLD DRUG REPORT 2009 - Colombia - Average heroin price - Page 200
4�Prof. Dr. Harald G. SCHWEIM - Pharmazeutisches Institut - Lehrstuhl Drug Regulatory Affairs - Bonn - 
Television documentary „Wirkstoff Profit“ - Broadcast Station/date: ARTE/03 November 2009

5UNODC – WORLD DRUG REPORT 2009 - EUROPE - Weighted average - Page 215
6UNODC – WORLD DRUG REPORT 2009 - EUROPE - Weighted average - Page 220
7UNODC – WORLD DRUG REPORT 2009 - Germany - Purity level in percentage 20.3 (0.03-73.8) - Page 218

Nach der Bestellung im Internet gelangen speziell bedenkliche Arzneimittel der „Life-
style-Gruppe“ als Postsendung unmittelbar aus Asien zu dem europäischen Konsumenten
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Pharmaceutical Society (RPS) in einem Interview am 03. Juli 
2009 beim Nachrichtensender CNN.

Im Hinblick auf diese Bedrohungslage hat die Kommission 
der Europäischen Gemeinschaft im Begleitdokument zum 
Vorschlag zur Änderung er Richtline 2001/83/EG folgende 
Einschätzung formuliert:

„In der EU kommt es zu einem besorgniserregenden 
Anstieg der Zahl illegaler Arzneimittel, die in Bezug auf ihre 
Eigenschaften, ihre Herstellung oder ihre Herkunft irrefüh-
rend gekennzeichnet sind. Diese Arzneimittel können min-
derwertige oder falsche, überhaupt keine oder falsch dosierte 
Inhaltsstoffe, einschließlich Wirkstoffe enthalten. Sie stellen 
für die Patienten und die Industrie in Europa eine erhebliche 
Bedrohung dar. Damit größere Mengen der markengeschütz-
ten Medikamente abgesetzt werden können, werden diese 
Produkte in die legale Lieferkette eingeschleust und gelangen 
so zu den Patienten. Im Jahr 2007 wurden auf diese Weise 
etliche tausend Packungen lebensrettender Arzneimittel mit 
irreführender Kennzeichnung an hilfsbedürftige Personen in 
der EU abgegeben. Zwar lässt sich nicht sagen, wie viele der-
artige Fälle es derzeit gibt oder noch geben wird, es zeichnet 
sich aber deutlich ab, dass das hohe Niveau des Schutzes der 
Gesundheit in der EU bedroht ist. Dieser Trend kann sich 
zudem verheerend auf das Vertrauen der Öffentlichkeit in die 
Industrie und die Politik auswirken, was durchaus mit der 
Lebens- und Futtermittelkrise der 1990er-Jahre vergleichbar 
wäre14.

	 Das Ausmaß des Problems in Europa	  
	 – bezogen auf „Doping im Sport“	

Aktuelle Studien belegen, dass Doping keineswegs auf den 
Spitzensport beschränkt ist. Gedopt wird zunehmend auch 
im Breiten- und Freizeitsport durch den Einsatz anaboler 
Steroide mit einem signifikanten Peak in der Bodybuilding- 
und Fitnessszene.

So kommt die „Lübecker Studie“ von Dr. med. Carsten 
BOOS bereits 1998 zu dem Ergebnis, dass etwa jeder fünfte 
Freizeitsportler im Fitnessbereich regelmäßig Dopingpräpa-
rate konsumiert15.

Eine weitere wissenschaftliche Arbeit aus dem Jahr 2006, 
die sogenannte „Tübinger Studie“ präsentiert ein vergleich-
bares Resultat. Die erhobenen Daten belegen, dass fast jeder 
siebte in Fitnesseinrichtungen aktive Freizeitsportler gele-
gentlich oder regelmäßig Anabolika zur Leistungssteigerung 
einnimmt16.

In den vergangenen Jahren hat sich die Fitnessbranche als 
relativ konjunkturresistenter Wachstumsmarkt erwiesen. 
Zur Darstellung der gegenwärtigen Konstellation in Europa 
wurde repräsentativ Deutschland ausgewählt. Diese Ent-
wicklung ist jedoch prinzipiell auf andere europäische Staa-
ten wie Großbritannien, Spanien oder Italien übertragbar.

Knapp 14 Prozent aller Bundesbürger zwischen 18 und 65 
Jahren trainieren in einem der etwa 6.000 Fitnessstudios. Das 
sind 7,07 Millionen Männer und Frauen17.

Legt man diesen statistischen Werten nun die wissenschaft-
lichen Erkenntnisse der „Lübecker“ und „Tübinger Studie“ 
zu Grunde, wonach jeder fünfte beziehungsweise siebte Frei-
zeitsportler verbotene Dopingwirkstoffe konsumiert, dann 
zeichnet sich ein riesiger illegaler Markt für nicht zugelassene 
und bedenkliche Arzneimittel ab.

In Deutschland würden demnach mehr als 1.000.000 Besu-
cher von Fitnesseinrichtungen anabole Steroide, Wachstums-
hormone oder artverwandte Arzneimittel illegal konsumieren. 

	 Das Ausmaß des Problems in Europa	  
	 – bezogen auf „Lebensrettende Arzneimittel“	

Auf dem afrikanischen Kontinent spielen beispielsweise 
Medikamente der „Lifestyle-Gruppe“ lediglich eine unter-
geordnete Rolle. Hier stehen für die Fälscher sogenannte 
„Lebensrettende Arzneimittel“ (Life Saving Medicines) zur 
Behandlung von lebensbedrohenden Erkrankungen, wie 
Malaria, Tuberkulose und HIV/AIDS im Fokus ihrer skru-
pellosen Profitgier.

Damit unterscheidet sich diese Situation grundlegend von 
der Bedrohungslage in Europa. Allerdings mehren sich nun 
auch hier die Anzeichen für einen Trendwechsel. Zunächst 
beschränkte sich in den finanzstarken westlichen Industrie-
nationen der illegale Handel mit gefälschten Medikamenten 
weitestgehend auf Plagiate im Bereich der „Lifestyle-Phar-
maka“. Nun werden seit circa fünf Jahren auch immer häufi-
ger gefälschte „Lebensrettende Arzneimittel“ im nicht auto-
risierten Internethandel oder gar in der legalen Vertriebskette 
festgestellt. Europaweite Pressemeldungen belegen diese 
Entwicklung (sinngemäße Wiedergabe – auszugsweise):

Immer mehr gefälschte Arzneimittel in Tschechien
02 July 2008 – Radio Prague
„Eine Tonne gefälschter Medikamente hat der tschechische 
Zoll in den vergangenen zwei Jahren sichergestellt. Auf den 
tschechischen Markt gelangen vor allem erektionssteigende 
Mittel wie Viagra® oder Cialis®. Steigender Beliebtheit bei 
den Fälschern erfreuen sich Medikamente gegen Bluthoch-
druck, erhöhte Cholesterinwerte oder Osteoporose.“

Tausende haben gefälschte Arzneimittel eingenommen
2009/02/03 – BBC NEWS –
Zeitpunkt des Vorfalles: Mai 2007
„30.000 Packungen von gefälschten „Lebensrettenden Arz-
neimitteln“ sind möglicherweise von NHS- (National 
Health Service) Patienten konsumiert worden – dies hat BBC 
erfahren.

(...) Drei Arzneimittel, Casodex (Bicalutamide) gegen 
Prostatakrebs, Plavix (Clopidogrel) zur Behandlung von 
Schlaganfällen und Herzleiden und Zyprexa (Olanzapine) 
zur Kontrolle der Schizophrenie, mussten vor 18 Monaten 
im Rahmen einer Rückrufaktion aus Apotheken und Waren-
lager quer über das Vereinigte Königreich hinweg entfernt 
werden.“

Der illegale Online-Verkauf von Arzneimittel steigt an
2009/08/10 – Esmerk Finnish News
„Im Juli 2009 hat der Zoll in Finnland den ersten illegalen 
Arzneimittel Internet-Händler in Finnland enthüllt. Der Zoll 
erwartet einen Anstieg der Straftaten in Bezug auf Arznei-
mittel. Der Zoll befürchtet, dass beispielsweise die Schwei-
negrippe Menschen dazu veranlassen wird, das Arzneimittel 
Tamiflu im Internet zu kaufen, weil es in Finnland nicht ohne 
ein Rezept verkauft werden darf. 

(...) In 2008 beschlagnahmte der Finnische Zoll 166.000 
Tabletten oder Arzneimittel-Ampullen. Die Anzahl der Fälle 
hat sich zu dem Jahr 2007 verdoppelt.“

Mitte 2009 war das Anti-Schweingrippe Medikament 
Tamiflu®, das am meisten beworbene pharmazeutische Pro-
dukt im Internet. Es hatte sogar Viagra® übertroffen. „Wir 
wissen, dass die Hälfte des Viagra® im Internet gefälscht ist 
und ungefähr die Hälfte des Tamiflu® ist ebenfalls gefälscht“, 
so Mr. David PRUCE, Director of Policy for the UK’s Royal 
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gefälschten Medikamentes bei der Behandlung 
von ernsthaften Erkrankungen (Lebensrettende 
Arzneimittel) als gravierend eingestuft werden. 
Unterdosierte pharmazeutische Präparate bergen 
beträchtliche Risiken. Sie führen nicht nur zu einer 
Verlängerung der Erkrankung oder schlimmsten-
falls zu einem vermeidbaren Tod des Patienten, 
bei Infektionskrankheiten kann sich zusätzlich 
eine Resistenz gegenüber dem Krankheitserreger 
ausbilden.

Hinzu kommt die Gefahr von unzulässigen Ver-
unreinigungen, die durch Verwendung billiger 

Ausgangsstoffe und unhygienischen Produktionsbedingun-
gen sehr groß ist.

Ein weiteres erhebliches Risikopotential resultiert aus der 
unkontrollierten Anwendung der verschreibungspflichtigen 
Wirkstoffe. So werden speziell durch den illegalen Internet-
handel wesentliche Sicherheitsmechanismen, wie die ärztli-
che Verschreibungspflicht und die Apothekenpflicht vor-
sätzlich ignoriert. Ärztliche Konsultationen und Diagnose-
stellung werden häufig nur durch einen Internetfragebogen 
vorgetäuscht. Der vorgeschriebene Arzt-Patient-Kontakt 
kommt jedoch nicht zu Stande.

	 Marktplatz Internet – Ein Katalysator	  
	 für den Verkauf illegaler Arzneimittel	

Im April 2009 stellte der US-Softwarehersteller Microsoft® 
seine Studie „EUROPE LOGS ON – European Internet 
Trends of Today and Tomorrow“ der Öffentlichkeit vor. In 
dieser Untersuchung ist eine Reihe von Ergebnissen dar-
gestellt, die eindrucksvoll den Stellenwert des Internet als 
Kommunikations- und Handelsplattform belegen.

Demnach sind in Europa seit 2004 die Anzahl der Breit-
bandverbindungen um nahezu 95 Prozent angewachsen, von 
44 Millionen Haushalte im Jahr 2005 auf über 85 Millionen. 
Deutschland hat mit 55,2 Millionen, Großbritannien mit 
43,8 Millionen und Frankreich mit 40,9 Millionen die größte 
Anzahl von „Internet-User“; im Gegensatz zu Zypern mit 
325.000, Irland mit 2,4 Millionen oder Portugal mit 4,2 Mil-
lionen Nutzer.

Der E-Commerce wird sich auch in den nächsten Jahren 
überproportional entwickeln. Darin sind sich alle Experten 
einig. Konkret prognostizieren Wirtschaftsforscher, dass die 
Anzahl der Europäer, die online einkaufen, zwischen 2006 
und 2011 von 100 Millionen auf 174 Millionen ansteigen 
wird. Die jährlichen Pro-Kopf-Ausgaben im Online-Shop-
ping werden sich über diesen Beobachtungszeitraum von 
circa 1.000 EUR auf 1.500 EUR erhöhen. Aufgrund dieser 
Entwicklung wird der E-Commerce in Europa bis 2011 auf 
insgesamt 263 Milliarden EUR anwachsen18.

Bedauerlicherweise hat sich das Internet auch für kriminelle 
Organisationen zu einem lukrativen Businessmodell entwi-
ckelt. Auf professionellen gestalteten Webseiten preisen sie 
ihr illegales Arzneimittel-Sortiment weltweit an und erzielen 
so außergewöhnliche rechtswidrige Vermögensvorteile.

	 Konsumenten – Wesentliche Gründe für den Erwerb	  
	 von Arzneimitteln im Internet	

Attraktiver Medikamenten-Preis
Der Preisunterschied für Arzneimittel aus herkömmlichen 
Apotheken und Online-Pharmazien ist groß – insbeson-
dere wenn der Patient das Produkt ganz oder lediglich einen 

Eine beeindruckende Größenordnung, die zunächst eine 
Vorstellung über das Ausmaß der Rechtsverstöße in diesem 
Deliktsfeld und darüber hinaus eine Einschätzung über eine 
mögliche Bedrohung durch die ärztlich nicht kontrollierte 
Anwendung der illegalen Arzneimittel in Europa ermöglicht.

In Deutschland hat die Legislative mit der Novellierung 
des Arzneimittelgesetzes vom 24. Oktober 2007 auf diesen 
Umstand reagiert und mit dem Gesetz zur Verbesserung der 
Bekämpfung des Dopings im Sport den rechtlichen Rahmen 
entscheidend positiv modifiziert. Nämlich mit der Rege-
lung des Besitzes einer nicht geringen Menge bestimmter 
Dopingwirkstoffe zielt der Gesetzgeber auf eine wirksame 
Eindämmung der Gefahr einer Verbreitung von bekannter-
maßen gefährlichen und häufig verwendeten Dopingmitteln 
ab. Diese Rechtsnorm dient sowohl dem Gesundheitsschutz, 
als auch der Sicherheit des Arzneimittelverkehrs. Die Legis-
lative hegt mit dieser Sanktionierung die Absicht, bereits 
Vorstufen des Handels zu erfassen und damit die Weitergabe 
von nicht zugelassenen und bedenklichen Arzneimitteln zu 
Dopingzwecken im Sport wirksamer als bisher unterbinden 
zu können.

	 Hohes individuelles Gesundheitsrisiko für die	  
	 Konsumenten illegaler Arzneimittel	

Illegale Arzneimittel werden prinzipiell nicht nach den gel-
tenden strengen Grundregeln für die Herstellung von Arz-
neimitteln (GMP) produziert – Fälscher agieren außerhalb 
von Gesetzen und Richtlinien. Sie kümmern sich nicht um 
die Gesundheit von Patienten und Konsumenten.

Die führt letztendlich zu einem pharmazeutischen Pro-
dukt, dass stets wesentlich in seiner Qualität vermindert ist.

Pharmakologische Untersuchungen gefälschter Arzneimit-
tel haben gezeigt, dass die Prüfmuster entweder den richtigen 
Wirkstoff, den falschen Wirkstoff, keinen Wirkstoff, die fal-
sche Konzentration des Wirkstoffes oder eine Kombination 
von Wirkstoffen der gleichen Wirkstoffgruppe enthielten.

Die Folgen einer reduzierten oder fehlenden therapeuti-
schen Wirksamkeit eines Arzneimittels sind unterschiedlich.

Im Segment der „Lifestyle-Arzneimittel“ darf das Aus-
bleiben der suggerierten Wirkung grundsätzlich nicht als 
lebensbedrohlich angesehen werden. Im Gegensatz hierzu 
müssen allerdings die Konsequenzen für die Gesundheit 
oder das Leben eines Menschen durch die Anwendung eines 

Zunehmend werden bei Durchsuchungen beim Verdächtigen nicht geringe Mengen von 
Arzneimittel zu Dopingzwecken im Sport beschlagnahmt
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	 Illegale Arzneimittel – Eine ernste Gefahr in Europa?	

	 Resümee	

Trotz falscher Deklaration und ständig wachsendem Fracht-
aufkommen gelingt es den Zollbehörden immer öfter ille-
gale Arzneimittel bei der Einfuhr in den europäischen Wirt-
schaftsraum zu beschlagnahmen.

Auch nationale Statistiken der Polizei weisen seit Jahren 
einen stetigen Anstieg der Arzneimittelkriminalität aus. Dies 
scheint allerdings nur die Spitze des Eisbergs zu sein!

Exorbitante Gewinnspannen, ein geringes Verfolgungs- 
und Entdeckungsrisiko und geringen Strafen macht dieses 
Deliktsfeld für die Organisierte Kriminalität im höchsten 
Maße interessant.

Der Handel mit illegalen Medikamenten birgt ein unkalku-
lierbares Risiko für die Gesundheit und das Leben eines jeden 
Patienten/ Konsumenten. Offiziell gibt es zwar in Europa 
noch keine Todesfälle, die nachweislich mit der Applikation 
von illegalen Pharmaka im kausalen Zusammenhang stehen – 
doch auch hier ist die Dunkelziffer hoch.

Die Wahrscheinlichkeit ein gefälschtes oder ein bedenkli-
ches Arzneimittel zu erwerben, korreliert sehr stark mit der 
Bezugsquelle des Arzneimittels.

Imitierte Medikamente werden zunehmend auch im über-
wachten Vertriebsweg – jedoch hauptsächlich im nicht auto-
risierten Internethandel festgestellt. Mit 62 Prozent ist die 
Wahrscheinlichkeit im „World Wide Web“ exorbitant hoch, 
ein gefälschtes, qualitätsvermindertes oder ein nicht lizenzier-
tes Generika-Präparat zu erhalten. Über 90 Prozent der ein-
schlägigen Webseiten vertreiben sogar verschreibungspflich-
tige Pharmaka ohne Vorlage einer ärztlichen Verordnung.

Das Internet ist als Kommunikations- und Handelsplatt-
form für organisierte Straftäter das ideale Medium, um 
gefälschte Arzneimittel oder Dopingwirkstoffe anzubieten. 
Professionell ausschauende Webseiten machen es den Ver-
brauchern besonders schwer, zwischen lizenzierten Versand-
Apotheken und illegalen Online-Shops zu unterscheiden.

	 Tendenz weiter steigend!	

Der E-Commerce wird sich auch in den nächsten Jahren 
überproportional entwickeln. Damit gewinnt der „virtuelle 
Marktplatz“ nochmals an Attraktivität für potentielle Anbie-
ter von illegalen Arzneimitteln.

Neben ökonomischen Aspekten gewährt das Internet den 
Rechtsbrechern einen weiteren maßgeblichen, oftmals ent-
scheidenden Vorteil – die beabsichtigte Anonymität. Daher 
kommt der Identifikation der verantwortlichen Täter im 
Ermittlungsverfahren eine Schlüsselrolle zu.

Die Anordnung von Europäischen Haftbefehlen gegen die 
Mitglieder des kriminellen Netzwerkes und das Aufspüren 
und Konfiszieren der illegal erworbenen Vermögensvorteile 
verkörpern die zentralen Ermittlungsziele im Strafverfahren.

Schlussfolgerung:
Ja, illegale Arzneimittel sind eine ernste Gefahr in Europa!

Empfehlung:
Bestehende effektive Werkzeuge nutzen und zusätzliche 
Verbesserungen anstreben! 

Eigenteil zu zahlen hat, lohnt sich deshalb ein direkter Preis-
vergleich. Die Internet-Apotheken bieten diese Möglichkeit 
zeitsparend dem Verbraucher an.

Internet-Apotheken garantieren Diskretion
In einer Apotheke vor Ort kann es durchaus unangenehm für 
den Konsumenten/Endverbraucher sein, in Anwesenheit von 
weiteren Kunden nach einem Arzneimittel zu fragen, das auf 
ein „bestimmtes Krankheitsbild“ hindeutet. Dies trifft eigens 
auf pharmazeutische Fertigarzneimttel der „Lifestyle-Sparte“ 
zu, wie beispielsweise für Medikamente zur Behandlung 
einer männlichen erektilen Dysfunktion, wie Cialis®, Viagra® 
oder Levitra®, aber auch für Pharmaka zur Therapie einer 
ernährungsbedingten Adipositas (Übergewicht), wie Xeni-
cal® oder Reductil®. Bestellt man hingegen die gewünschten 
Arzneimittel in einer Online-Apotheke, dann geschieht dies 
diskret, ohne dass Personen im unmittelbaren Umfeld diesen 
Vorgang bemerken.

Darüber hinaus wird die Warensendung in einem neutralen 
Versandumschlag direkt durch ein Logistikunternehmen an 
der Wohn-/ Lieferadresse zugestellt.

Verschreibungspflichtige Wirkstoffe werden im Internet 
rezeptfrei angeboten und versandt
Zu diesem kriminologischen Phänomen veröffentlichte 
bereits 2004 das US-Zentrum für Sucht und Substanzmiss-
brauch (National Center of Addiction and Substance Abuse 
– CASA) der Universität Columbia eine aussagekräftige Stu-
die über den Internetversand von Arzneimitteln mit Abhän-
gigkeitspotential. Dabei kamen die CASA-Mitarbeiter zu 
dem Resultat, dass von 365 untersuchten Online-Händlern 
85 Prozent rezeptpflichtige Arzneimittel ohne Vorlage einer 
ärztlichen Verschreibung versandt haben. Lediglich 15 Pro-
zent verlangten ein Rezept, von denen wiederum die Hälfte 
bereits mit einem Telefax zufrieden war. Bei dieser Studie 
wurden von der CASA starke Schmerzmittel wie Fentanyl, 
Schlaf- und Beruhigungsmittel wie Benzodiazepine oder 
Barbiturate, sowie Stimulanzien wie Amphetamin bei Inter-
net-Apotheken geordert19.

Zu einem ähnlichen Untersuchungsergebnis gelangte 
2008 die European Alliance for Access to Safe Medicines 
(EAASM). Laut diesem Report vertrieben über 90 Prozent 
der „Web-Apotheken“ verschreibungspflichtige Präparate 
ohne Vorlage einer ärztlichen Verschreibung20.

Für einen etwaigen Interessenten kann dies allerdings ein 
entscheidendes Argument für die Online-Bestellung von 
Arzneimitteln sein, denn das psychologische Hindernis 
bei Arzt oder Apotheker aufzusuchen, entfällt bei dieser 
Vorgehensweise.

Damit geht auch die natürliche Kopplung zwischen der 
ärztlichen Verordnung und der Abholung des Arzneimittels 
in der benachbarten Präsenz-Apotheke verloren.

Bestellungen von Arzneimitteln sind online zu jeder 
Tageszeit möglich
Insbesondere für berufstätige Personen bietet der E-Com-
merce den unschlagbaren Vorteil, über 24 Stunden am Tag 
bequem Web-Angebote annehmen zu können. Der Patient 
ist unabhängig von den Öffnungszeiten der Apotheke vor 
Ort oder etwaigen Bereitschaftsdiensten.

Auf Grundlage der dargelegten Faktoren lässt sich nach 
meiner Einschätzung daher folgende Schlussfolgerung und 
Empfehlung aussprechen:
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Insbesondere in den beiden zurückliegenden Jahren hat die 
Europäische Kommission eine Reihe von wichtigen Maßnah-
men initiiert, um einerseits die Gefahr für die Verbraucher 
zu verringern, ein gefälschtes Arzneimittel zu erhalten und 
andererseits die Grundlage für eine europaweit wirksame 
Strafverfolgung in diesem Kriminalitätsfeld zu schaffen. 

Damit nimmt die Europäische Kommission ihre zugewie-
sene Schlüsselrolle in dieser besorgniserregenden Situation 
wahr, indem sie die Interessen der gesamten Europäischen 
Union aufgreift und vertritt. Denn sie ist für die Umsetzung 
der politischen Maßnahmen, Durchführung der Programme 
und Verwaltung der Mittel verantwortlich21.

Im Zuge dieser umfangreichen Aufgabenzuweisung hat die 
EU-Kommission folgende wichtige Aktivitäten gestartet:

	 �Fortschreibung der EU-Basisrichtlinie 2001/83/EG
	� Mit den Novellierungen der Änderungsrichtlinie 

2008/0261 (COD) modifiziert die Kommission den vor-
genannten Gemeinschaftskodex und reagiert damit auf 
die potentielle Bedrohung der menschlichen Gesundheit 
durch das Eindringen von gefälschten Arzneimitteln in die 
legale Vertriebskette. Beispielsweise verweist die Ergän-
zung im Artikel 46 – Buchstabe f – auf die Einhaltung der 
Grundsätze und Leitlinien guter Herstellungspraxis für 
Arzneimittel und deren Ausgangsstoffe und sieht dazu 
insbesondere eine Überprüfung der Herstellungspraxis 
beim Wirkstoff-Produzenten vor.

	 �Verbesserung des Verbraucherbewusstseins
	� Viele Medikamentenfälschungen bleiben aus Unkenntnis 

und auch aus Ignoranz unentdeckt. Durch gezielte Pres-
semeldungen weist die Europäische Kommission auf die 
besonderen Risiken durch gefälschte Arzneimittel hin und 
legt Aktionsplan zur Bekämpfung der Marken- und Pro-
duktpiraterie vor.

	 �Verordnung (EG) Nr. 1383/2003
	� Diese Rechtsvorschrift ermächtigt die Zollbehörden, 

Waren beim Verbringen in die EU zurück zu halten, 
wenn der Verdacht auf Verletzung der Rechte des geisti-
gen Eigentums besteht. Dies gilt insbesondere dann, wenn 
hinreichende Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass es sich 
bei den überprüften Waren um nachgeahmte Arzneimittel 
handelt.

	 �Kontrollaktion „MEDI-FAKE“
	� Aufgrund eines Risikoprofils von der Kommission haben 

im Jahr 2008 die Zollbehörden der 27 Mitgliedsstaaten 
über zwei Monate lang gezielte Kontrollen zur Verhin-
derung der Einfuhr illegaler Medikamente durchgeführt 
und im Zuge dieser Initiative 34 Millionen Tabletten 
beschlagnahmt22.

	 �Ausschreibung und Finanzierung eines europäischen 
Sicherheitsforschungsprogramms

	� Im Rahmen des Projektes „Tackling counterfeit medicines 
and related criminal networks“ werden mit insgesamt 3,5 
Millionen Euro gezielt innovative wissenschaftliche Kon-
zepte gefördert, die auf eine deutliche Reduktion, der im 
Umlauf befindlichen Menge an Arzneimittelfälschungen 
abzielen.

	 �Einrichtung der Europäischen Beobachtungsstelle für 
Marken- und Produktpiraterie

	� Mit dieser Maßnahme im April 2009 möchte die Euro-
päische Union der dringenden Notwendigkeit Rechnung 
tragen, für eine konsequentere und gezieltere Durchset-
zung der Rechte des geistigen Eigentums zu sorgen. Die 
Beobachtungsstelle soll zu einer Plattform für die Samm-
lung von Daten, die Schärfung des Bewusstseins und die 
Förderung des Dialogs heranwachsen und außerdem den 
Gedankenaustausch und den Austausch von bewähr-
ten Verfahren zur Durchsetzung der Rechte des geisti-
gen Eigentums zwischen Unternehmen und nationalen 
Behörden unterstützen23.

In Ergänzung zu den bereits bestehenden Instrumenten 
erscheinen für eine weitere qualitative Verbesserung der 
Bekämpfung der Arzneimittelkriminalität folgende Empfeh-
lungen sinnvoll:

	 �1. Ebene EU-Kommission
	� EU-weite statistische Erfassung von Straftaten über das 

rechtswidrige Inverkehrbringen von gefälschten Arznei-
mitteln, sofern diese Aufgabe nicht bereits im Anforde-
rungsprofil der vorgenannten Beobachtungsstelle enthal-
ten ist. So sind Vergleiche in Bezug auf Struktur, Ausmaß 
und Trends dieser Kriminalitätsform in den Mitgliedsstaa-
ten möglich. Auf Grundlage des Datenmaterials können 
zudem Konzepte zu einer erfolgreichen Kriminalitätsbe-
kämpfung entwickelt werden.

	 �2. Ebene EU-Kommission
	� Die nachhaltige Entwicklung eines EU-Aktionspro-

gramms zur Förderung einer gemeinsamen europäischen 
Strategie. Das Programm sollte folgende Punkte umfassen: 

	 – �Vorschläge für eine engere Zusammenarbeit der Arznei-
mittelüberwachungs- und Strafverfolgungsbehörden in 
der Europäischen Union;

	 – �EU-weite Harmonisierung der fragmentierten nationalen 
Gesetzgebung im Bereich der „illegalen Arzneimittel“;

	 – �Darstellung der Möglichkeiten einer Kooperation zwi-
schen staatlichen Institutionen und Privat-Unterneh-
men, beziehungsweise Organisationen und Verbänden;

	 – �Empfehlungen für effiziente Aufklärungskampagnen 
der Verbraucher in den EU-Mitgliedsstaaten.

	 �3. Ebene Strafverfolgungsbehörden
	� Entwicklung von Projektaktivitäten zur Verbesserung der 

operativen Zusammenarbeit, dem Austausch von Infor-
mationen und praktischer Erfahrung.

	 �4. Ebene Strafverfolgungsbehörden
	� Sensibilisierung und Erwerb einer fundierten Kompetenz 

für die professionelle Sachbearbeitung von Strafverfahren 
im Deliktsbereich „illegale Arzneimittel“. Aus- und Wei-
terbildung einer ausreichenden Anzahl von Ermittlungs-
beamten in den zuständigen Organisationseinheiten.

Welche effektiven Werkzeuge bestehen bereits gegenwärtig 
für die Strafverfolgungsbehörden in den EU-Mitgliedsstaa-
ten, um der Herausforderung „illegale Arzneimittel“ – eine 
Kriminalitätsform mit eindeutig internationalem Bezug – 
ernsthaft zu begegnen?

Seit 01. Januar 2010 ist ein EU-Ratsbeschluss anwendbar, 
wonach das Europäische Polizeiamt (Europol) in eine Agen-
tur überführt worden ist. Mit der Änderung in diese Rechts-
form wurde auch die Zuständigkeit für Europol erweitert. 
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Es muss sich nun nicht mehr zwangsläufig um Formen der 
Organisierten Kriminalität handeln, damit ein Mandat für 
Europol abgeleitet werden kann. Die Einstufung der Tat-
handlung als schwere internationale Kriminalität im Sinne 
des Art. 2 des Übereinkommens und des entsprechenden 
Annex genügen. Allerdings müssen auch weiterhin mindes-
tens zwei EU-Mitgliedsstaaten betroffen und ein gemeinsa-
mes Vorgehen erforderlich sein.

Damit existiert mit Europol eine „Institution“, die euro-
paweit auch als wirksames Instrument zur Bekämpfung der 
schweren internationalen Kriminalität/ Organisierten Kri-
minalität im Bereich Herstellung/Handel mit gefälschten 
marken- und patentgeschützten Arzneimitteln in Anspruch 
genommen werden kann.

Einen deutlichen Mehrwert durch die Kooperation mit 
Europol ergibt sich für die nationalen Polizeibehörden spezi-
ell durch folgende Möglichkeiten der Unterstützung:

	 �National Liaison Bureaux
	 – �Schneller und effizienter Informationsaustausch zur 

Verhütung und Bekämpfung von ernsten Straftaten 
(Serious Crime);

	 – �Zeitnahe Koordination von länderübergreifenden Maß-
nahmen bei Durchsuchungen, Festnahmen, Überwa-
chung von kontrollierten Lieferungen.

	 �Analysis Work File (AWF) „ECOFIN“
	 – �Wirksame Plattform für den Austausch von Infor-

mationen, zur Analyse von Personen- und Finanz-
daten oder zur Koordination von Maßnahmen zwi-
schen Strafverfolgungsbehörden von EU-Staaten und 
Europol-Partnern;

	 – �Bei Bedarf weiterführende Spezialisierung innerhalb der 
Analyseeinheit AWF ECOFIN in Bezug auf Kriminali-
tätsform, Modus Operandi oder bestimmte OK-Grup-
pierungen mittels „Target Groups“ möglich;

	 – �Einrichtung von „Joint Investigation Teams (JIT’s)“ 
zur Beschleunigung von Eingriffsmaßnahmen und der 
gerichtsverwertbaren Beweiserhebung in den beteiligten 
EU-Mitgliedsstaaten.

	 �Europol Criminal Assets Bureau (ECAB)
	 – �Unterstützung der Finanzermittler der Mitgliedsstaaten 

beim Aufspüren von illegalen Vermögenswerten. 

	 �Financial Crime Information Centre (FCIC)
	� Bereitstellung von relevanten Informationen bezüg-

lich Finanzkriminalität, Geldwäsche und Vermögens- 
abschöpfung.

	 �Camden Asset Recovery Inter-Agency Network 
(CARIN)

	 – �CARIN bietet seinen Mitgliedern Empfehlungen zur 
Erhöhung der Effizienz bei der Identifikation, dem Ver-
folgen und Sicherstellen von rechtswidrigen Vermögens-
vorteilen an.

	 �Information System (IS)
	 – �Das Information System (IS) unterstützt Europol Nati-

onal Units und Europol in ihrem Kampf gegen die inter-
national organisierte Kriminalität. Das System erlaubt 
das Speichern, Modifizieren und Nutzen von personen- 
oder personengruppenbezogenen Daten und gibt wich-
tige Verweise auf korrelierende Datensätze.

Fazit: Im abgestimmten Dreiklang – Europäische Kommis-
sion, Arzneimittelüberwachungsbehörden und Strafverfol-
gungsbehörden ist die Herausforderung „illegale Arzneimit-
tel“ am Effektivsten zu begegnen.

	 Anmerkungen:	
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Terrorziel Deutschland
Strategien der Angreifer – Szenarien der Abwehr

Deutschland rückt ins Fadenkreuz islamistischer Terroris-
ten. Bisher konnten Anschläge vereitelt werden – aber wie 
lange noch? Der Terrorismus-Experte Berndt Georg Thamm 
erläutert, wie Deutschland militanten Dschihadisten Gründe 
zuhauf für Gewalt im Namen Allahs liefert und wie im 
Ausland bereits Krieg gegen Deutschland geführt wird. Er 
benennt tatsächliche Attacken und mögliche Gefahren und 
stellt klar: Der Feind befindet sich bereits im eigenen Land, 
denn junge Konvertiten rüsten alarmierend auf. Berndt 
Georg Thamm skizziert die neuen Ausprägungen des Terro-
rismus und zeigt den Handlungsbedarf bei den Sicherheits-
behörden auf.
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fehlen. So hat der Mediziner den Betroffenen nicht über 
gesundheitliche Risiken bei zwangsweisem Brechmittelein-
satz aufgeklärt und nach einer ersten Ohnmacht unter men-
schenunwürdigen Umständen weitergehandelt. (BGH; Urt. 
v. 29.04.2010 – 5 StR 18/10)

§§ 223, 224 Abs. 1 Nr. 2 und 4, § 240 Abs. 1 StGB - Strafbar-
keit der gewaltsamen Rückforderung eines rechtsgrundlos 
gezahlten Geldbetrages; hier: „Freikaufen“ Prostituierter. 
Versucht ein Angeklagter (sowie dessen Helfer) gewaltsam 
einen mit dem Zuhälter einer russischen Prostituieren gezahl-
ten „Freikaufpreis“ zurückzuerlangen (hier: durch Verprü-
geln mit Axtstielen), trägt dieser Sachverhalt den Schuld-
spruch wegen gefährlicher Körperverletzung (§ 224 Abs. 1 
Nr. 2 und 4 StGB) und wegen versuchter Nötigung (§§ 22, 23, 
240 StGB). Die Handlung rechtfertigen aber nicht die Verur-
teilung wegen versuchter schwerer räuberischer Erpressung, 
da die Angeklagten nicht in der Absicht handelten, sich (bzw. 
einen Dritten) zu Unrecht zu bereichern. Dem Angeklagten 
stand vielmehr ein Anspruch auf Rückzahlung des gezahlten 
Geldes (hier: 10.000 Euro) zu, da sich der Rückzahlungsan-
spruch aus § 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 BGB ergibt. Die Zahlung 
war ohne rechtlichen Grund erfolgt, weil die Vereinbarung 
über den „Freikaufpreis“ bereits nach ihrem Inhalt gegen die 
guten Sitten verstieß und deshalb gemäß § 138 Abs. 1 BGB 
nichtig war. (BGH; Beschl. v. 23.02.2010 - 4 StR 438/09)

§§ 242, 243 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 StGB – Diebstahl aus verschlos-
senem Behältnis. Ein Täter stiehlt auch dann eine durch ein 
verschlossenes Behältnis besonders gesicherte Sache, wenn er 
als Unberechtigter den ordnungsgemäß dafür vorgesehenen 
Schlüssel verwendet. Dient ein Behältnis nach seiner erkenn-
baren Zweckbestimmung wenigstens unter anderem auch zur 
Sicherung der darin aufbewahrten Sache gegen Diebstahl, wie 
es bei einem Tresor idealtypisch der Fall ist, dann ist das ver-
schlossene Behältnis ein Spezialfall einer Schutzvorrichtung 
im Sinne der Vorschrift; § 243 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 StGB. Das 
Regelbeispiel setzt voraus, dass das Behältnis verschlossen ist. 
Weitere Sicherungen, etwa durch Wegschließen des Schlüs-
sels, sind danach zu seiner Erfüllung nicht mehr erforderlich. 
Der Täter muss – sofern er nicht sogar die Sache mitsamt 
dem Behältnis stiehlt – die Sicherung überwinden, wobei es 
aber nicht darauf ankommt, wie er das bewirkt. Es ist folglich 
gleichgültig, ob eine besondere Sicherungsvorrichtung durch 
einen echten oder einen falschen Schlüssel überwunden wird; 
es muss lediglich darauf abgestellt werden, ob der Täter zur 
Verwendung des Schlüssels berechtigt ist oder nicht. (BGH; 
Beschl. v. 05.08.2010 - 2 StR 385/10)

	 I. Materielles Strafrecht	

§§ 177 Abs. 1 Nr. 1, 223, 224 Abs. 1 Nr. 5 StGB - Überra-
schende Gewalthandlung bei Vornahme einverständlicher 
sexueller Handlungen. Kann nicht ausgeschlossen werden, 
dass der Täter das Opfer bei der Vornahme einverständlicher 
sexueller Handlungen mit der die schweren Verletzungen 
herbeiführenden Handlung überrascht hat, so dass das Opfer 
keinen Abwehrwillen hat bilden können, ist der Tatbestand 
des § 177 Abs. 1 Nr. 1 StGB auch dann nicht erfüllt, wenn der 
Täter bei der sexuellen Handlung zugleich Gewalt anwen-
det. Sodann kommt in Anwendung des Zweifelsgrundsatzes 
nur eine Verurteilung wegen vorsätzlicher Körperverletzung, 
möglicherweise wegen einer gefährlichen Körperverletzung 
gemäß § 224 Abs. 1 Nr. 5 StGB in Betracht. (BGH; Beschl. v. 
12.05.2010 – 4 StR 92/10)

§ 184b Abs. 4, § 11 Abs. 3 StGB – Besitz von Internet-
Kinderpornographie. Schon wer bewusst und gewollt Sei-
ten mit kinderpornografischem Inhalt aus dem Internet auf-
ruft und auf dem Bildschirm seines Computers betrachtet, 
unternimmt es, sich den Besitz von kinderpornografischen 
Schriften (hier: Daten) zu verschaffen. Nicht erforderlich 
zur objektiven und subjektiven Tatbestandserfüllung sind ein 
Plan, die Datei manuell abzuspeichern, oder ein Wissen um 
die automatische Abspeicherung der Datei im so genannten 
Internet-Cache.
Der Wille des Gesetzgebers war es, mit § 184b Abs. 4 StGB 
ein umfassendes strafbewehrtes Besitzverbot für Kinderpor-
nographie zu schaffen, um den Nachfragemarkt auszutrock-
nen, weil man sich vorstellte, auf diese Weise den Anreiz für 
die Herstellung kinderpornographischer Produkte und den 
damit verbundenen sexuellen Missbrauch von Kindern zu 
nehmen. Ein Internetnutzer trägt durch das Aufrufen kin-
derpornographischer Dateien bereits zu einer Steigerung 
der Nachfrage bei. (OLG Hamburg; Urt. v. 15.02.2010 – 2 
- 27/09)

§§ 222, 227 StGB – Strafrechtliche Haftung eines Arztes 
bei Brechmitteleinsatz zu Beweissicherungszwecken; töd-
licher Verlauf bei Drogen-Kleindealer. Der BGH hat den 
Freispruch eines Arztes, der dem später verstorbenen Ver-
dächtigen auf polizeiliche Anordnung hin Brechmittel und 
Wasser über eine Magensonde verabreicht hatte, aufgehoben. 
Fahrlässig schuldhaftes Handeln kommt unter dem Aspekt 
eines Übernahmeverschuldens bei demjenigen Arzt in 
Betracht, der eine Tätigkeit vornimmt, obwohl er weiß oder 
erkennen kann, dass ihm die dafür erforderlichen Kenntnisse 
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Strafrechtliche 
Rechtsprechungsübersicht

Dirk Weingarten
Polizeihauptkommissar & Ass. jur.
Polizeiakademie Hessen

Wir bieten Ihnen einen Überblick über strafrechtliche Entscheidungen, welche überwiegend 
– jedoch nicht ausschließlich – für die kriminalpolizeiliche Arbeit von Bedeutung sind. Im 
Anschluss an eine Kurzdarstellung ist das Aktenzeichen zitiert, so dass eine Recherche beispiels-
weise über Juris möglich ist.
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§§ 242, 244 Abs. 1 Nr. 3 StGB – Abgrenzung zwischen 
Wohnungseinbruchsdiebstahl und Diebstahl in einem 
besonders schweren Fall; Einbruchsdiebstahl bei Ein-
steigen durch die Terrassentür. Ein „Einsteigen“ in einen 
Raum ist über den engeren Sprachsinn hinaus jedes nur unter 
Schwierigkeiten mögliche Eindringen durch eine zum ord-
nungsgemäßen Eintritt nicht bestimmte Öffnung. Daher 
liegt ein „Einsteigen“ im Sinne des § 244 Abs. 1 Nr. 3 StGB 
nicht vor, wenn der Täter zum Öffnen einer im Erdgeschoss 
befindlichen Terrassentür zunächst durch einen gekippten 
Türflügel in die Wohnung zum Öffnen der daneben liegen-
den Tür hineingreifen muss. (BGH; Beschl. v. 27.07.2010 - 1 
StR 319/10)

§ 250 Abs. 1 Nr. 1b StGB – Sporttasche als Mittel eines 
schweren Raubes. Kann ein objektiver Betrachter die 
Gefährlichkeit eines vom Täter verwendeten Gegenstandes 
(hier: eine handelsübliche Sporttasche und ein Mobiltele-
fon, die er in Einheit als „Bombe“ bezeichnete) überhaupt 
nicht einschätzen und gibt der äußere Augenschein keinen 
Anhaltspunkt dafür, dass die Behauptung des Täters über 
die Gefährlichkeit zutrifft, kommt eine Strafbarkeit nach 
§ 250 Abs. 1 Nr. 1b StGB in Betracht. Ein solcher Sachverhalt 
liegt im Ergebnis nicht anders als bei der Verwendung sonsti-
ger als „Scheinwaffen“ bezeichneter, objektiv ungefährlicher 
Gegenstände. (BGH; Urt. v. 18.08.2010 – 2 StR 295/10)

§ 283 Abs. 1 Nr. 1 StGB – Beiseiteschaffen von Vermögens-
bestandteilen; strafbarer Bankrott. Ein Beiseiteschaffen im 
Sinne des § 283 Abs. 1 Nr. 1 StGB liegt nur dann vor, wenn 
der Zugriff auf den weggegebenen Vermögensbestandteil für 
einen Insolvenzverwalter im Rahmen der Gesamtvollstre-
ckung (Insolvenz) wesentlich erschwert wird. (BGH; Urt. v. 
29.04.2010 – 3 StR 314/09)

	 II. Prozessuales Strafrecht	

§ 100a Abs. 1 Nr. 1 StPO – Überwachung der Telekom-
munikation: Erforderlicher Tatverdacht für die richter-
liche Anordnung; Feststellung der Rechtswidrigkeit von 
Ermittlungsmaßnahmen. Der für die Anordnung der 
Überwachung der Telekommunikation nach § 100a Abs. 1 
StPO erforderliche Tatverdacht setzt keinen bestimmten Ver-
dachtsgrad voraus. Insbesondere muss der Tatverdacht weder 
hinreichend im Sinne des § 203 StPO noch dringend im Sinne 
des § 112 Abs. 1 S. 1 StPO sein. § 100a StPO erfordert nur 
einen einfachen Tatverdacht, der allerdings auf bestimm-
ten Tatsachen beruhen muss. Dabei sind mit Blick auf das 
Gewicht des in Rede stehenden Grundrechtseingriffs Ver-
dachtsgründe notwendig, die über vage Anhaltspunkte und 
bloße Vermutungen hinausreichen. Es müssen Umstände 
vorliegen, die nach der Lebenserfahrung, auch der krimina-
listischen Erfahrung, in erheblichem Maße darauf hindeuten, 
dass jemand als Täter oder Teilnehmer eine Katalogtat began-
gen hat. Erforderlich ist, dass der Verdacht durch schlüssi-
ges Tatsachenmaterial bereits ein gewisses Maß an Konkre-
tisierung und Verdichtung erreicht hat. (BGH; Beschl. v. 
11.03.2010 - StB 16/09)

	 III. Sonstiges	

Art. 1, 6, 13, 41, 46 EMRK - Dauer der von Gerichtsver-
fahren in Deutschland als Strukturelles Problem; Fehlen 

eines wirksamen Rechtsbehelfs gegen überlange Gerichts-
verfahren. In Deutschland gibt es entgegen Art. 13 EMRK 
(Recht auf wirksame Beschwerde) keinen wirksamen Rechts-
behelf, mit dem Abhilfe bei überlangen zivilgerichtlichen 
Verfahren erlangt werden kann. Von 1959 bis 2009 hat der 
Gerichtshof mehr als 40 Urteile gegen die Bundesrepublik 
Deutschland erlassen, in denen er wiederholte Konventi-
onsverletzungen durch überlange zivilgerichtliche Verfahren 
festgestellt hat. Im Ergebnis betrifft mehr als die Hälfte der 
Urteile des Gerichtshofs gegen Deutschland, in denen eine 
Verletzung festgestellt wird, die überlange Dauer gerichtli-
cher Verfahren. Deutschland muss ohne Verzögerung und 
spätestens innerhalb eines Jahres seit dem Tag, an dem die-
ses Urteil endgültig wird (Entscheidungsdatum: 02.09.2010), 
einen Rechtsbehelf oder mehrere Rechtsbehelfe gegen 
überlange Gerichtsverfahren einführen. (EGMR; Urt. v. 
02.09.2010 – 46344/06 [Rumpf/Deutschland])

Keine „automatische“ Entlassung konventionswidrig 
untergebrachter Sicherungsverwahrter. Der BGH hat 
entschieden, dass Verurteilte, die wegen vor dem 31.01.1998 
begangener Taten seit mehr als zehn Jahren erstmals in der 
Sicherungsverwahrung untergebracht sind, nicht ohne wei-
tere Sachprüfung zu entlassen sind.  Der 5. Strafsenat des 
BGH geht in Übereinstimmung mit der Rechtsprechung des 
BVerfG davon aus, dass die Menschenrechtskonvention und 
die hierzu ergangenen Entscheidungen des Europäischen 
Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) bei der Auslegung 
und Anwendung deutschen Rechts zu beachten sind. Der 
Deutsche Bundestag hat die rückwirkende Geltung des § 67d 
Abs. 3 S. 1 StGB ausdrücklich angeordnet. Wo der gegentei-
lige Wille des Gesetzgebers – wie hier – unmissverständlich 
zum Ausdruck kommt, ende nach der Rechtsprechung des 
BVerfG die Zulässigkeit konventionskonformer Auslegung. 

Allerdings sei § 67d Abs. 3 S. 1 StGB nach Auffassung des 
5. Strafsenats bei rückwirkender Anwendung im Lichte der 
Entscheidung des EGMR einschränkend auszulegen: Die 
erstmalige Unterbringung in der Sicherungsverwahrung nach 
zehnjährigem Vollzug darf nur noch dann weiter vollstreckt 
werden, wenn aus konkreten Umständen in der Person oder 
dem Verhalten des Untergebrachten eine hochgradige Gefahr 
schwerster Gewalt- oder Sexualverbrechen abzuleiten ist. 

Diesen Grundsatz haben die über die Entlassung von 
Sicherungsverwahrten entscheidenden Gerichte unabhängig 
vom Ergebnis der Anfrage des Senats bei den anderen Straf-
senaten ab sofort zwingend zu beachten. (BGH; Entsch. v. 
11.11.2010 – 5 StR 394/10, 5 StR 440/10, 5 StR 474/10)

Der „Deal“ im Lichte des Verständigungsgesetzes. In der 
Zeitschrift Der Strafverteidiger 01/2011, S. 43 - 49 stellt 
Rechtsanwältin Dr. A. Dießner maßgebliche Inhalte des 
„Gesetzes zur Regelung der Verständigung im Strafverfah-
ren“ v. 03.08.2009 dar. Verständigungsformen, die nach nun-
mehr geltendem Recht rechtswidrig sind und deren straf-
prozessuale Formen werden vorgestellt. Davon ausgehend 
erfolgt eine nähere Beleuchtung der bestehenden strafrechtli-
chen Risiken rechtswidriger Verständigungen für daran betei-
ligte Personen (Richter, STA und Verteidiger) im Hinblick 
auf die Straftatbestände der Rechtsbeugung (§ 339 StGB), 
der Falschbeurkundung im Amt (§ 348 StGB), der Nötigung 
(§ 240 StGB), der Strafvereitelung im Amt (§ 258a StGB) 
sowie der Strafvereitelung und des Parteiverrats (§ 356 StGB).
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Termine
Der 16. Deutsche Präventionstag findet am 30. und 31. Mai 
2011 in der Weser-Ems-Halle-Oldenburg statt. Neben zahl-
reichen aktuellen Themen zum gesamten Bereich der Krimi-
nalprävention wird das Thema „Neue Medienwelten – Her-
ausforderungen für die Kriminalprävention“ den Schwer-
punkt bilden. Mehr Informationen und Anmeldung unter 
www.praeventionstag.de

Vom 12.–14. April findet in der Halle Münsterland in Müns-
ter die 5. IPOMEX 2011 statt. Im Mittelpunkt steht der The-
menkomplex „Grenzüberschreitende Sicherheitskonzepte im 
Fokus – Besserer Schutz vor gewalttätigen Angriffen / Tatort 
Internet / Klare Ausrichtung auf praktische Einsatzsituatio-
nen“. Im Rahmen der Messe finden hochrangige Fachkonfe-
renzen statt; in Foren werden internationale Experten über 
aktuelle Themen diskutieren. Mehr: www.ipomex.de

Der zwölfte Jahreskongress der International Academy 
for Investigative Psychology (IAIP) findet vom 31. März 
bis 2. April 2011 an der Vrije Universiteit in Amsterdam 
zum Thema „Crime, Criminalistics & Criminal Psychology“ 
statt. Im Zentrum des Kongress werden insbesondere die 
Methoden kriminologischer Forschung stehen.
Mehr: http://new.ia-ip.org/conference_12/

„Gefährliches Pflaster – Kriminalität im Römischen Reich“ 
ist der Titel einer Ausstellung des LVR-Römer-Museums, die 
vom 8.7.2011 bis 12.2.2012 im Archäologischen Park Xanten 
zu sehen ist. Die kriminelle Palette reichte auch damals schon 
vom Mundraub bis zur organisierten Wirtschaftskriminalität. 
Mehr: www.apx.lvr.de

Politik
	 Welternährung: Hunger ist Sicherheitsrisiko	
Steigende Lebensmittelpreise weltweit verschärfen den Hun-
ger in armen Ländern. So gingen in Nordafrika bei blutigen 
Unruhen die Menschen nicht zuletzt wegen der Preisexplo-
sion auf die Straße. Bei der Vorstellung des „Handbuch Welt-
ernährung“ der Deutschen Welthungerhilfe mahnte deren 
Vizepräsident Klaus Töpfer, der frühere Direktor des UN-
Umweltprogramms, die gesellschaftliche Ächtung exzessiver 
Finanzspekulationen mit Lebensmitteln und deren landwirt-
schaftlichen Produktionsflächen an. Auch der Fleischkon-
sum müssen eingeschränkt werden: Schon jetzt werde ein 
Drittel des weltweit produzierten Getreides an Schlachtvieh 
verfüttert. Aus Hunger entstehe ein Sicherheitsproblem; 
zudem trügen die derzeitigen landwirtschaftlichen Produk-
tionsmethoden zur Klimakatastrophe bei. Mehr: www.welt-
hungerhilfe.de/handbuch-welternaehrung.html

Katastrophen- und Zivilschutz
	 Bevölkerungsschutz: Drei Ebenen, zwei Aufgaben, ein Ziel	
Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophen-
hilfe (BBK) und der Deutsche Städtetag haben gemeinsam 
eine Informationsgrundlage für die Entscheidungsträger 
im System der nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr auf der 
Ebene der kreisfreien Städte und Landkreise geschaffen.
Insbesondere werden in der Broschüre Themen mit besonde-
rer Relevanz bzw. Mehrwert für den Schutz der Bürgerinnen 
und Bürger angesprochen.
Mehr und Download der Broschüre: www.bbk.bund.de

	 Vernetzter Überblick:	  
	 Zukunftsforum Öffentliche Sicherheit	
Das Zukunftsforum Öffentliche Sicherheit hat sich die 
gesamtgesellschaftliche Betrachtung des Themas Öffentli-
che Sicherheit zur Aufgabe gemacht. Das parteiübergrei-
fende Netzwerk veranstaltet drei Mal pro Jahr im Deutschen 
Bundestag seine Zukunftsforen, in denen die Mitglieder und 
Gäste unabhängig vom tagespolitischen Geschehen verschie-
dene Themen der Öffentlichen Sicherheit und zu Arbeits-
papieren verarbeitet. Erfolgreiches Ergebnis dieser Prozesse 
ist das Grünbuch „Öffentliche Sicherheit“, das mittlerweile 
einen festen Bestandteil der innen- und sicherheitspolitischen 
Diskussion in Deutschland und der EU bildet. Die Materia-
lien zu den Foren des vergangenen Jahren sind jetzt im Inter-
net zu finden.
Mehr: www.zukunftsforum-oeffentliche-sicherheit.de

Polizei
	 Auf dem Prüfstand:	  
	 Projektgruppe zum Werthebach-Bericht	
Eine Projektgruppe im Bundesinnenministerium beschäf-
tigt sich mit der Neuorganisation der Sicherheitsbehörden 
im Bund. Ihr gehören unter anderem die Behördenleiter von 
Bundeskriminalamt, Bundespolizei und Zollkriminalamt an. 
Die Projektgruppe wird den im Dezember 2010 vorgelegten 
Bericht der sogenannten Werthebach-Kommission im Ein-
zelnen prüfen und so eine Entscheidung des Bundesinnenmi-
nisters, über eine Organisationsreform der Sicherheitsbehör-
den Bundespolizei und Bundeskriminalamt vorbereiten. Die 
Empfehlungen der Kommission waren unter anderem aus 
dem Kreis der Bundesländer heftig kritisiert worden.
Mehr: www.bmi.de; www.faz.net/

Organisierte Kriminalität
	 Höchste Priorität: EU gegen Menschenhandel	
Auf einer neuen Website der Europäischen Kommis-
sion können sich Betroffene und Interessierte umfassend 
zu dem Thema „Menschenhandel“ informieren. Sie fin-
den dort beispielsweise gesammelte Informationen über 

Wichtiges in Kürze
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Wichtiges in Kürze

Rechtsvorschriften, Maßnahmen der einzelnen Mitgliedstaa-
ten oder Angebote zum Schutz und zur Hilfe für Opfer. EU-
Innenkommissarin Cecilia Malmström betonte, dass für sie 
die Bekämpfung des Menschenhandels höchste Priorität habe. 
Die Koordinatorin Myria Vassiliadou soll die EU-Initia-
tiven bei der Bekämpfung des Menschhandels zusammen-
führen und deren effiziente Umsetzung unterstützen. Mehr: 
ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/9648_de.htm

Kriminalitätsbekämpfung
	 Kinderpornographie: Sperren im Internet „ultima ratio“	
Bei einer Anhörung im Unterausschuss Neue Medien des 
Deutschen Bundestages beantworteten acht Experten sowie 
BKA-Präsident Jörg Ziercke die Fragen von Fachpolitikern 
zum Thema „Kampf gegen die Darstellung von Kinderpor-
nographie im Internet“. Ziercke sah vor allem auf im Ausland 
gehosteten Webseiten noch großen Nachbesserungsbedarf. 
Er könne auch keinen Trend zum Positiven erkennen und 
sei eher pessimistisch. Insgesamt sprachen sich die Experten 
für die Variante „Löschen“ aus. „Löschen scheint der bessere 
Weg zu sein, Sperren ist dagegen lediglich die Ultima Ratio“, 
fasste Thomas Jarzombek (CDU/CSU) das Ergebnis zusam-
men und traf damit auf breite Zustimmung unter den gelade-
nen Experten. Nach Angaben des Provider-Dachvachverban-
des Eco wurden im Jahr 2010 von 656 Hinweisen auf illegale 
Websites 652 abgeschaltet. Mehr: www.bundestag.de

Kriminalprävention
	 Auf einen Blick: Schnelle Recherche im neuen Portal	
Prävention im Überblick“ heißt ein neues Portal auf der 
Webseite des Deutschen Forums für Kriminalprävention 
(DFK). Das Portal bündelt die Informationsangebote zum 
Thema Prävention in Kooperation und Vernetzung mit 
Landespräventionsgremien und weiteren Präventionsakteu-
ren sowie wissenschaftlichen Institutionen. „Prävention im 
Überblick“ ermöglicht einen Blick über und in die deutsche 
Präventionslandschaft und erlaubt Interessierten die komfor-
table Recherche in vielen themenrelevanten Datenbanken. 
Mehr: www.kriminalpraevention.de

	 Fehlalarm: Körperscanner warnen vor Kleiderfalten	
Seit einigen Monaten werden auf dem Hamburger Flugha-
fen im Rahmen eines Probebetriebes die sogenannten „Kör-
perscanner“ getestet. Bisher erweisen sich diese nach einem 
Bericht des Behörden-Spiegel als nicht so zuverlässig wie 
erhofft. Bis Ende letzten Jahres haben sich in Hamburg rund 
250.000 Passagiere für den Scanner und gegen den Metallde-
tektor entschieden. Dabei erwiesen sich die Geräte jedoch 
weniger komfortabel als von der Polizei erhofft. Zum einen 
dauert der Kontrollvorgang derzeit noch deutlich länger, 
zum anderen sind die Geräte anfällig für Fehler. Sie markie-
ren zum Beispiel zu viele verdächtige Stellen, was erhebli-
che Nachkontrollen durch das Sicherheitspersonal nach sich 
zieht. Dadurch wiederum kommt es zu Verzögerungen im 
Betriebsablauf. Fehlalarme entstehen durch Falten in Ober-
hemd oder Rock oder auch wenn Passagieren, wie bei den 
kühleren Temperaturen nicht ungewöhnlich, mehrere Klei-
dungsstück übereinander tragen.
Die Geräte sollen noch bis Ende März in Hamburg getestet 
werden. Mehr: www.behoerden-spiegel.de/

	 Bundesländer: Mehr Handys abhörsicher	
Abhörschutz für Mobiltelefone ist bei den Bundesbehörden 
schon seit 2009 Standard. Jetzt werden auch die ersten Lan-
desbehörden mit abhörsicherer Technik ausgestattet. Das 
meldet der Behördenspiegel. Vier Bundesländer setzen dem-
nach bereits eine Technik ein, die auch das sichere Senden und 
Empfangen von SMS ermöglicht. Damit reagieren die Länder 
auf die zunehmende Bedrohung durch Mobilfunk-Spione. 
Die vom BSI zugelassene Sprachverschlüsselung ermöglicht 
den Länderbehörden, ab sofort abhörsicher mit modernen 
Mobiltelefonen zu kommunizieren, behördenintern genauso 
wie länderübergreifend oder zu den Bundesbehörden.
Mehr: www.behoerden-spiegel.de/

Wissenschaft und Forschung
	 Innere Sicherheit: Preis für hervorragende Forschung	
Die Deutsche Hochschule der Polizei (DHPol) vergibt im 
Jahr 2011 den „Preis der Deutschen Hochschule der Polizei 
2011“ für hervorragende wissenschaftliche Arbeiten zu The-
men aus dem Bereich der Inneren Sicherheit. Der Preis ist mit 
9.200 Euro dotiert. Eingereicht werden können noch unver-
öffentlichte oder nach dem 01. Januar 2010 veröffentlichte 
deutschsprachige Arbeiten zum Thema. Neben Dissertatio-
nen und Habilitationsschriften können auch herausragende 
Diplom-, Bachelor- oder Masterarbeiten eingereicht werden. 
Keine Berücksichtigung finden Seminararbeiten. Bewer-
bungsschluss ist der 30. September 2011.
Mehr: www.dhpol.de/de/index.php

	 Masterstudiengang: Kriminologie und	
	 Polizeiwissenschaft im Bochum	
Am 1. Januar 2011 Jahres startete der neue Masterstudien-
gang „Kriminologie und Polizeiwissenschaft“ an der Ruhr-
Universität in Bochum. Zielgruppe sind vor allem Studie-
rende mit einem abgeschlossenen Studium der Rechtswis-
senschaften sowie Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte, 
Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter. Ein abgeschlossenes 
Fachhochschul- oder Hochschulstudium ist Voraussetzung. 
Das Studium gliedert sich in E-Learning- und Präsenzblöcke, 
die Regelstudienzeit beträft vier Semester. Die Bewerbungs-
frist endet am 15. Juli eines Jahres. Mehr: www.makrim.de/ 
und www.ruhr-uni-bochum.de/zsb/kinfo/kriminologie.pdf

Buntes
	 Polizeihunde in Amerika: „Sitz“ statt „Down“	
Mitten in amerikanischen Städten hört man von Polizisten 
auf Streifengängen ungewohnte Worte: „Sitz“ „such, im 
Ernstfall auch mal „fass“. Auch in den Vereinigten Staaten 
gehören Schäferhunde zu den beliebtesten Polizeihunden 
– rund 8000 sind nach Schätzungen im Einsatz. Viele von 
ihnen werden in Deutschland geboren und ausgebildet und 
anschließend in die USA verkauft. Damit nicht die Hunde 
umlernen müssen, machen sich ihre neuen Herrchen mit der 
deutschen Sprache vertraut und lernen die etwa 20 gängigen 
Befehle auswendig. Mehr: www.vds-ev.de
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Werthebach-Kommission: 
GdP bewertet geplante Fusion 
von BKA und Bundespolizei 
sehr kritisch
Auf der Basis des Koalitionsvertrages zur Bildung der aktu-
ellen Bundesregierung aus CDU und FDP wurde im April 
2010 eine Kommission zur Evaluierung der Sicherheitsbe-
hörden unter Vorsitz des ehemaligen Präsidenten des Bun-
desamtes für Verfassungsschutz Dr. Werthebach eingesetzt.

Diese sog. Werthebach-Kommission hat am 9. Dezember 
2010 ihren Abschlussbericht der Öffentlichkeit vorgestellt. Sie 
empfiehlt im Wesentlichen die Umsetzung folgender Punkte:
	� Die Fusion von Bundeskriminalamt (BKA) und Bun-

despolizei in einem überschaubaren Zeitraum zu einer 
Behörde unter Beibehaltung von Standorten. Dabei sollen 
als Zwischenschritte unter anderem die Bekämpfung der 
Kriminalität in den Fällen von besonderer Bedeutung als-
bald aus dem Zuständigkeitsbereich der Bundespolizei auf 
das BKA übertragen werden. Darüber hinaus soll die Zen-
tralstellenfunktion des BKA gestärkt und konkurrierende 
Aufgabenwahrnehmung verringert werden. 

	� Die Strafverfolgungsaufgaben in Fällen schwerwiegender 
OK soll aus dem Zuständigkeitsbereich der Finanzkon- 
trolle ‘Schwarzarbeit‘ in den der Zollfahndung übertragen 
werden. 

	� Die Kompetenzen von BKA und Bundesamt für Sicherheit 
in der Informationstechnik (BSIT) in Fragen der Sicherheit 
soll in einer virtuellen Allianz zusammengefasst werden.

Der Bundesinnenminister hat in der Öffentlichkeit ohne par-
lamentarische Beratung vorweggenommen, dass die Bundes-
regierung beabsichtigt, die Fusion von BKA und Bundes-
polizei innerhalb der laufenden Wahlperiode umzusetzen. 
Der Bundesvorsitzende der GdP, Bernhard Witthaut, hat als 
sofortige Reaktion diese Maßnahmen als zur Unzeit in die 
Öffentlichkeit gebracht kritisiert und in der Sache insbeson-
dere die Schaffung einer Bundesfinanzpolizei gefordert. Des 
Weiteren kritisiert die GdP, dass angesichts der bestehenden 
Terrorgefahr jetzt im Hauruckverfahren eine Organisati-
onsentscheidung umgesetzt werden solle, die auch im Jahre 
2008 hätte begonnen werden können. Jetzt muss intensiv am 
Schließen augenfälliger Sicherheitslücken wie der Sicherheit 
der Küsten und der Wasserwege gearbeitet werden.

5.300 Beschäftigte beim BKA und ca. 41.000 Mitarbeiter 
in der Bundespolizei sowie zahlreiche Mitarbeiter des BSIT 
und bei anderen Behörden sind unmittelbar und mittelbar von 
den Vorhaben der Werthebach-Kommission betroffen. Zwar 
waren Beschäftigungsvertretungsorganisationen im Beirat zur 
Werthebach-Kommission an grundsätzlichen Debatten betei-
ligt, an der konkreten Ausgestaltung der Werthebach-Kom-
missionsvorschläge hat jedenfalls die GdP nicht teilgenommen. 
Es ist erkennbar, dass es erhebliche Defizite in der Beschrei-
bung und Berücksichtigung der Mitarbeiterbetroffenheit gibt. 

Zur Vertiefung der kritischen Aufarbeitung der Empfehlun-
gen der Werthebach-Kommission hat der Geschäftsführende 
Bundesvorstand eine Arbeitsgruppe aus Mitgliedern des 
GBV und je zwei Mitgliedern aus den Bezirken BKA und 
Bundespolizei eingesetzt, die im Januar 2011 erstmals tagte. 
Arbeitsergebnisse sind in Kürze zu erwarten.

Die Täter sind überwiegend 
männlich, alkoholisiert und 
weisen einen Migrations- 
hintergrund auf 
– 2. KFN-Gewalt-Studie
Fast zehn Jahre nach der ersten Studie über Gewalt gegen 
Polizei hat die Gewerkschaft der Polizei (GdP) gemeinsam 
mit dem Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersach-
sen (KFN) eine Folgestudie initiiert. Eine deutschlandweite 
Gewaltstudie, die von 16 Bundesländern und dem Bundes-
innenministerium als Dienstbehörde der Bundespolizei hätte 
getragen werden müssen, scheiterte am politischen Wider-
stand. Gleichwohl ist es gelungen, in zehn Bundesländern 
insgesamt 20.938 Polizeibeamte zu befragen. Von diesen 
Beamten haben in den Jahren 2005 bis 2009 12,9 % mindes-
tens einen Gewaltübergriff erlebt, der eine mindestens eintä-
gige Dienstunfähigkeit zur Folge hatte.

Die Täter von Gewalt gegen Polizeibeamte agieren zumeist 
alleine (74,8 %). Sie sind männlich (92,9 %) und in der Regel 
jüngeren Alters, rd. 60 % unter 25 Jahre. Dass die Täter vor-
nehmlich männlich sind, ergibt sich auch aus den Befunden 
der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) zu den Tatverdäch-
tigen von Widerstandshandlungen gegen Vollstreckungsbe-
amte. Im Jahr 2009 waren 87,2 % der Tatverdächtigen männ-
lichen Geschlechts.

Die befragten Polizeibeamten gaben an, dass rd. 40 % der 
Täter von Polizeigewalt eine eindeutig benennbare nicht-
deutsche Herkunft haben, wobei die Beamten nicht differen-
ziert haben, ob der Täter etwa deutscher Staatsangehöriger 
ist. Es kam auf die Wahrnehmung eines vorhandenen Mig-
rationshintergrundes an. Das KFN stellt hierzu fest, dass 
Migranten unter den Tätern der Polizeigewalt etwa doppelt 
so häufig zu finden sind, wie es ihr Anteil an der Grundge-
samtheit erwarten ließ. Der Anteil nichtdeutscher Täter liegt 
in Ostdeutschland mit 11,4 % deutlich niedriger als in West-
deutschland und Berlin mit 42,4 %. Dieser Anteil verschärft 
sich in Großstädten mit mindestens 500.000 Einwohnern; 
hier liegt der Anteil nichtdeutscher Täter bei 51,5 %. Einen 
interessanten Zusammenhang gibt es auch zur Übergriffs-
situation. Während bei Demonstrationen nur 24,7 % einen 
Migrationshintergrund haben, ist bei der Einsatzsituation 
Festnahme/Überprüfung Verdächtiger der Anteil nichtdeut-
scher Täter mit 54,2 % eher hoch, Gleiches gilt beim Einsatz 
Streitereien/Schlägereien ohne familiären Hintergrund mit 
50,3 % nichtdeutscher Täter. 283 der in der Studie benannten 

Gewerkschaftspolitische Nachrichten
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874 aufgeführten nichtdeutschen Täter stammen aus Ländern 
der ehemaligen Sowjetunion (32,4 %), 351 (40,2 %) der Täter 
aus islamischen Ländern und 202 (23,1 %) der Täter stam-
men aus der Türkei. 

Als zweithäufigstes Motiv für den Übergriff auf Polizisten 
haben die befragten Polizeibeamten Feindschaft gegenüber 
der Polizei bzw. dem Staat aufgeführt, bei nichtdeutschen 
Tätern ist dieser Anteil sogar noch höher. In 37,8 % der Fälle 
wollte sich der Täter mit Gewalt der Festnahme entziehen, 
aber in 30,5 % der Fälle war die Feindschaft gegenüber der 
Polizei das auslösende Moment. Bei ausschließlich von tür-
kischen Personen ausgeführten Taten, so das KFN, wird mit 
35,4 % als Motiv die Feindschaft gegenüber Staat und Poli-
zei berichtet. Im Zeitraum 2005 bis 2009 ist diese Motivlage 
auch deutlich angestiegen, betrug sie 2005 noch 24,9 %, liegt 
ihr Anteil im Jahr 2009 bei 32,2 %. “Teilweise ungehört, 
haben wir nun über viele Jahre das Problem der Staatsfeind-
lichkeit vieler Bürger benannt. Durch die KFN-Studie sind 
unsere schlimmsten Befürchtungen belegt worden. Wenn wir 
nicht aufpassen, leben wir bald in einer Gesellschaft, in der es 
offenkundig legitim ist, gegen jede staatliche Institution vor-
gehen zu dürfen.“, mahnt Bernhard Witthaut.

Während laut PKS im Jahr 2005 62,8 % aller Widerstands-
handlungen unter Alkoholeinfluss geschahen, lag 2009 der 
Anteil schon bei 66,1 %. Bei den Übergriffen auf Polizei-
beamte, die in dieser Studie erfasst wurden, waren 70 % der 
Täter alkoholisiert. Wenn sich der Übergriff im Rahmen 
einer Veranstaltung zugetragen hat, liegt der prozentuale 
Anteil alkoholisierter Straftäter bei 93,1 %. Kulturell bedingt 
ist offenkundig der Anteil der alkoholisch beeinflussten 
Täter im Zusammenhang mit dem Herkunftsland. Während 
Täter aus der ehemaligen Sowjetunion zu 82,1 % bei ihren 
Gewalttaten alkoholisiert sind, beträgt der Wert bei Täter aus 
islamischen Ländern 33,8 %. Deutsche Täter sind in 75 von 
100 Fällen alkoholisiert.

Auffällig ist, dass sowohl in der PKS als auch in dieser Studie 
rd. 65 % der Personen, die einen gewalttätigen Übergriff auf 
einen Polizeibeamten verüben, bereits polizeilich in Erschei-
nung getreten sind. In den Fällen, in denen Kinder oder 
Jugendliche die Täter darstellen, sind dies 67,2 %. Nichtdeut-
sche Täter sind etwas häufiger polizeilich bekannt als deutsche 
Täter. Für die betroffenen Beamten hat dieser Umstand ein 
erheblich frustrationsauslösendes Potential. Viele sehen sich 
von der Wirkung einer früheren Maßnahme enttäuscht, wenn 
sie von einer Person verletzt werden, die bereits polizeilich 
und strafjustiziell behandelt wurde. Die befragten Polizeibe-
amten haben insbesondere diese Situation als demotivierend 
erlebt, denn der polizeibekannte Täter verkörpert geradezu 
den scheinbaren Misserfolg polizeilicher Arbeit.

Die Dauer der Dienstunfähigkeit und das Ausmaß post-
traumatischer Belastungsstörungen sind abhängig von der 
Motivlage des Täters. Handelt der Täter in Tötungsabsicht, 
steigt das Risiko, dass eine Belastungsstörung ausgebildet 
wird. Bestimmte Tätermotive, wie die Feindschaft gegen-
über der Polizei, die politische Gewalt oder persönliche 
Rache, stehen mit dem Grad der ausgebildeten Belastungs-
störung in Beziehung. Die psychische Belastung scheint bei 
emotional feindlichen Übergriffssituationen deutlich höher 
zu sein. Es ist zu konstatieren, dass die Dauer der Dienst-
unfähigkeit laut KFN niedriger ist, wenn der Täter einen 
nichtdeutschen Hintergrund oder alkoholisiert oder bereits 
polizeilich bekannt ist. Dieses Studienergebnis kann dadurch 
erklärt werden, dass die Polizeibeamten unmittelbar vor dem 
Übergriff bereits aus der Situation heraus das Geschehen 

gewissermaßen vorhergesehen hatten und sich deshalb auch 
psychisch darauf einstellen konnten. Die innere, wenn auch 
nur kurze, Vorbereitung auf einen Angriff scheint das Risiko 
einer posttraumatischen Belastungsstörung zu verringern. 

Trotz des erfolgten Übergriffs gelingt es in den meisten 
Fällen die polizeiliche Maßnahme durchzuführen und den 
Täter festzunehmen, wobei in neun von zehn Fällen gegen 
den Täter ein Strafverfahren durchgeführt wird. In 80,9 % 
der Fälle erfolgt die Festnahme des Täters sofort, in rd. 11 % 
später und in weiteren 11 % nie. Auch die Täter tragen ein 
hohes Risiko sich bei den Übergriffen zu verletzen. In 61,3 % 
der Fälle kam es zu Verletzungen des Täters, davon mussten 
6,3 % stationär behandelt werden, nur 1 % der Fälle endete 
für den Täter tödlich.

In besonders negativer Weise schildern die befragten Beam-
ten den von ihnen empfundenen Ausgang der durchgeführten 
Strafverfahren. Fast jedes dritte Strafverfahren wird einge-
stellt, mit Art und Umfang der strafrechtlichen Reaktion sind 
die Beamten unzufrieden. Selbst bei Übergriffen, bei denen 
es zu mindestens sieben Tagen Dienstunfähigkeit gekom-
men ist, finden sich zu 27,1 % Verfahrenseinstellungen. Bei 
weiblichen Tätern wird das Verfahren deutlich häufiger ein-
gestellt als bei männlichen. Die Einstellung von Verfahren 
bewerten 85,5 % der befragten Kolleginnen und Kollegen als 
falsch. Bei Urteilen nach dem Allgemeinen Strafrecht wur-
den in 50 % der Fälle Geldstrafen verhängt, Freiheitsstrafen 
ohne Bewährung wurden bei Jugendlichen zu 17 % und bei 
Erwachsenen zu 15,3 % angeordnet. Wenn es zu einer Verur-
teilung des Täters gekommen ist, haben 61,6 % der Beamten 
die Meinung vertreten, dass die Strafe zu milde sei.

Rezension
Betäubungsmittelrecht
Lebens- und praxisnah stellt dieses Werk die gängigsten Dro-
gen und Betäubungsmittel mit Fotos, Wirkungsweise, Preis 
und Nachweisbarkeit dar. Es behandelt zunächst das mate-
rielle Betäubungsmittelrecht und setzt sich detailliert mit 
den Mengenbegriffen, den wichtigsten Tatbestandsvarianten 
sowie strafrechtlichen Konkurrenzfragen auseinander.
Tipps für die Verhandlung im Prozess sowie darüber hinaus 
gehende weitere prozessuale Hinweise ergänzen die Ausfüh-
rungen und sorgen für eine hohe Praxistauglichkeit des Wer-
kes. Die Neuauflage wurde um wichtige Themen erweitert: die 
Vorstellung der Droge »Spice«, die Darstellung aktueller Ent-
scheidungen zu Methamphetamin, die Themen Strafbarkeit 
von Eltern und Lehrern, Eintragung von BtM-Verurteilungen 
ins Bundeszentralregister und ins Führungszeugnis u. v. m.
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